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ROTE REVUE
SOZIALISTISCHE MONATSSCHRIFT
Herausgebcr: Sozialdemokratische Partei der Schwele

20. JAHRGANG — NOVEMBER 1940 — HEFT 3

Zur Frage: Zentralismus oder Föderalismus
Von Werner Stocker

Wie ein roter Faden durchzieht die meisten Programme der
«Erneuerer» aller Richtungen, ganz besonders aber derjenigen der
Westschweiz und gewisser katholischer Kreise, die Berufung auf den
Föderalismus. «Der Föderalismus hat heute eine Chance», schreiben
die «Basler Nachrichten». Von der «indispensable renaissance du fede-
ralisme» redet die «Gazette de Lausanne». Die «Ligue Vaudoise» will
den Ständerat zum Zentral- und Hauptorgan der Bundesgewalt
erheben, und Nationalrat Valloton postuliert kurzweg die Revision der
Bundesverfassung im Sinne einer «Wiederherstellung der kantonalen
Souveränität», während der «Vaterländische Verband» etwas vorsichtiger

«einen gegenüber den Abgrenzungen zwischen Bund und Kanton
in den letzten Jahren eher verstärkten, gesunden Föderalismus»
verlangt. So oft und laut indessen diese Forderung nach mehr Föderalismus

jetzt erhoben wird, sucht man doch meist vergeblich nach klarer
und bestimmter Umschreibung praktischer Maßnahmen. Es fehlt nicht
an krassen Widersprüchen in den einzelnen Programmen und auch
nicht an Köpfen und Gruppen, denen wieder ein ganz anderes, höchst
zentralistisches Programm vorschwebt. So etwa, wenn die gleiche
«Ligue Vaudoise» den Bundesrat mit weit stärkerer Exekutivgewalt
ausstatten will als bisher, oder wenn gar die Leute um den «Homme
du Peuple» unverhohlen erklären; «Die Schweiz braucht eine starke
Regierung Wir würden es mit Genugtuung sehen, wenn die Armee das
Kommando über das Land übernähme!» Oder, was bedeutsamer und
weit ernster zu nehmen ist, wenn ein Bundesrichter — Dr. Hans Huber
— als gegebene Entwicklungsstufe die Schaffung eines «Exekutiv-
Staates» an Stelle des parlamentarischen Staates betrachtet, —¦ also
eine Staatsform, die durch zentrale Wirtschaftsplanung und
abgekürztes, verordnungsmäßiges Gesetzgebungsverfahren zwangsläufig mit
sehr vielen «föderalistischen» Rechten aufräumen müßte,

Das Schweizervolk ist also von einem consensus omnium, einer
allgemeinen Übereinstimmung und Klarheit in diesen heute meistdiskutierten

Fragen, noch weit entfernt, und so mag es nützlich sein, zunächst
einmal dadurch eine Abklärung anzustreben, daß die Frage nach Wesen
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